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Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende kommunaler
Vertretungen
Erlass des Ministeriu s für Inneres und Kommunales vom 13. Februar
2017; AZ: 31-43.02.01/01-3-3574/17
Bericht der Bezirksregierung Köln vom 27. September 2017; AZ
31.1.13-kar
Bericht der Bezirksregierung Düsseldorf vom 10. Oktober 2017; AZ:
31.01.01 -NE-KVR-96

Die Umsetzung der mit dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) und der
nachfolgenden Änderung der Entschädigungsverordnung neu eingeführ¬
ten zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden der Aus¬
schüsse kommunaler Vertretungen führt in vielen Kommunen nach wie
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Seite 2 von 3vor zu Rechtsunsicherheiten. Dies betrifft insbesondere die Frage, in
welchem U fang Ausschüsse nach § 46 Satz 2 GO NRW bzw. § 31
Satz 2 KrO NRW von der Regelung ausgenommen werden können. Er¬
gänzend zu dem o.g. Erlass des früheren Ministeriums für Inneres und
Kommunales vom 13. Februar 2017 gebe ich hierzu folgende Hinweise:

Der genannte Beratungserlass ist in vielen Kommunen so verstanden
worden, dass eine Ausnahme sämtlicher Ausschüsse in keinem Fall
zulässig sei. Für eine solche Auslegung enthält der Wortlaut der § 46
Satz 2 GO NRW bzw. § 31 Satz 2 KrO NRW keine zureichenden An¬
haltspunkte. Vielmehr zielte der genannte Erlass insbesondere auf Aus¬
sagen aus dem kommunalen Raum ab, nach denen die vom Gesetzge¬
ber getroffene Regelung aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt
werde und deshalb pauschal sämtliche Ausschüsse von der Regelung
ausgenommenen werden sollen, ohne dass eine nachvollziehbare Aus¬
einandersetzung mit der spezifischen Arbeitssituation der einzelnen
Ausschüsse vor Ort erfolgt.

Weiter ist in dem genannten Erlass als ein wesentliches Kriterium für die
notwendige Prüfung der Belastungssituation der einzelnen Ausschüsse
auf deren Tagungshäufigkeit verwiesen worden. Dies schließt nicht aus,
dass die kommunale Vertretung im Rahmen der von ihr zu treffenden
Ermessensentscheidung auch andere Aspekte heranzieht. Dazu können
beispielsweise der konkrete Aufgabenzuschnitt der Ausschüsse, geringe
Entscheidungsbefugnisse oder sonstige spezifische örtliche Gepflogen¬
heiten, wie die konkrete Eingebundenheit der Ausschussvorsitzenden in
die Rats- und Ausschussarbeit gehören (ausführlich hierzu Faber in
Held/Winkel, Kommunalverfassungsrecht Nordrhein-Westfalen, Anm,
2.2 zu § 46 GO NRW). Maßgeblich ist deshalb für jeden Einzelfall, dass
die kommunale Vertretung die von ihr zu treffende Ermessensentschei¬
dung über den Ausschluss von Ausschüssen nachvollziehbar begrün¬
det.

Zutreffend weisen die Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf darüber
hinaus in ihren o.g. Berichten darauf hin, dass sich die die Regierung
tragenden Parteien in ihrem Koalitions ertrag auf eine Überprüfung der
genannten Regelung verständigt haben. Aus diesem Anlass habe ich
die kommunalen Spitzenverbände und die kommunalpolitischen Verei¬
nigungen der Parteien noch vor Jahresende zu einem Gespräch in das

inisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit dem



Ziel gebeten, Vorschläge für eine angestrebte Neuregelung zu erarbei¬
ten. Im Hinblick darauf e pfehle ich, die kommunalverfassungsrechtli¬
che Bewertung ggf. noch verbleibender Einzelfälle in den Kommunen
zurückzustellen.

Im Auftr g
sy/    

tir. von Kraack)
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